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Vörden 
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017/2026 
 

Kämmerei 

 

x öffentlich 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Finanzausschuss 
 

20.04.2026 Zur Kenntnis 

 
 
 

TOP Neues kommunales Rechnungswesen (NKR) – unterjähriges 
Berichtswesen, Stand 31.03.2026 

 
 

Beschlussempfehlung 

 
Zur Kenntnisnahme. 
 
 

Begründung 

 
Gem. § 21 (1) Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung soll zur Unterstützung der 
Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit 
der Kommune entsprechend der örtlichen Bedürfnisse u.a. ein Controlling mit einem 
unterjährigen Berichtswesen eingeführt werden. Hiermit soll die Möglichkeit geschaffen 
werden, gegebenenfalls Korrekturen in der Haushaltsführung vornehmen zu können. Zum 
Stichtag 31.03.2026 ergibt sich folgender Ist-Stand der Haushaltsführung:  
 

Ergebnishaushalt 
Haushalts-
ansatz 2026 

Ist 31.03.2026 Ist 31.03.2025 
Abweichung 
Ist 2026 und 

2025% 

Ordentliche Erträge 20.369.858 € 4.490.030,99 € 
6.146.939,30 

€ 
-26,96 

Davon      

Gewerbesteuer 5.950.000 € 1.243.641,16 € 
2.022.675,87 

€ 
-38,52 

Einkommensteueranteil 4.790.000 €  1.229.475,00 € 
1.401.374,00 

€ 
-12,27 

Umsatzsteueranteil 800.000 € 215.453,00 € 196.463,00 € 9,67 

Ordentliche 
Aufwendungen 

23.466.718 € 4.267.372,37 € 
4.888.544,45 

€ 
-12,71 

Außerordentliche 
Erträge 

0 € 0,00 € 0,00 € 0 

Außerordentliche 
Aufwendungen  

0,00 € 0,00 € 679,00 € -100,00 
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Finanzhaushalt 
Haushalts-
ansatz 2026 

Ist 31.03.2026 Ist 31.03.2025 
Abweichung 
Ist 2026 und 

2025% 

Einzahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 

19.114.850 € 5.254.299,98 € 
5.770.318,39 

€ 
-8,94 

Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 

21.534.340 € 4.829.490,50 € 
4.687.979,59 

€ 
3,02 

Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 

4.192.500 € 314.737,00 € 16.201,51 € 1842,64 

Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 

9.029.150 € 806.563,26 € 
1.246.841,29 

€ 
-35,31 

Zzgl. Haushaltsreste 
aus Vorjahren 

7.361.233,33 
€ 

   

Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 

4.836.600 € 0,00 € 
1.500.000,00 

€ 
-100,00 

Auszahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

561.900 € 144.783,90 € 114.631,82 € 26,30 

Schuldenstand  
11.097.531,72 

€ 
8.439.644,69 

€ 
31,49 

 
Anmerkungen:  

- Aufgrund eines technischen Problems wurden in 2026 die Abschreibungen nicht 

monatsweise gebucht, sondern alle in den Monat November. In den ordentlichen 

Erträgen und Aufwendungen für 2026 sind daher keine Erträge aus der Auflösung 

von Sonderposten (Vorjahr 301.840 EUR) und Abschreibungen (Vorjahr 617.977,07 

EUR) enthalten.  

 
- Liquiditätskredite wurden bisher nicht in Anspruch genommen. Die vorhandene 

Liquidität ist zurzeit ausreichend, damit die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden ihren 

Zahlungsverpflichtungen termingereicht und vollständig nachkommen kann. 

 
- Es sind investive Haushaltsreste in Höhe von 7.361.233,33 EUR aus 2025 

übertragen worden, die zum Teil aus der vorhandenen Liquidität finanziert werden 

müssen. Es wurde aber auch eine Kreditermächtigung in Höhe von 6.718.000 EUR 

aus 2025 zur Finanzierung übertragen.  

 
- Die Gewerbesteuererträge beinhalten den Steuertermin zum 15.02. in den Erträgen 

sind Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von rd. 8.000 EUR enthalten.  Der 

Hebesatz zum Vorjahr ist unverändert.  

 
- In den Summen für den Einkommen- und Umsatzsteueranteil sind jeweils 3 

Zahlungen für das laufende Jahr enthalten. In den Zahlen für den 

Einkommensteueranteil ist eine Nachzahlung für 2025 in Höhe von rd. 18.300 EUR 

enthalten. Im Betrag 2025 ist eine Nachzahlung in Höhe von rd. 150.000 EUR für 

2024 enthalten. Bei der Umsatzsteuer ist ein Nachzahlungsbetrag in Höhe von rd. 

17.300 EUR für 2025 enthalten, im Vorjahr lag die Nachzahlung bei rd. 26.600 EUR.  

 
- Die Außerordentlichen Aufwendungen 2025 stehen im Zusammenhang mit 

Buchungen in der Anlagenbuchhaltung. 

 
 
Brockmann 
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